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Vorwort

Seit Anbeginn der Gründung von kommunalen Sparkassen und ihrer einherge-
henden Erfolgsgeschichte wird deren Existenz und Daseinsberechtigung kritisch 
diskutiert und in Frage gestellt. Dies gilt sowohl hinsichtlich ihrer anstaltsrecht-
lichen Verfassung als auch den in verschiedenen Entwicklungsphasen jeweils 
sparkassengeschäftsrechtlich eröffneten Handlungsrahmens. Anstaltsrechtliche 
Verfassung sowie Vorgabe und Vollzug eines öffentlichen Auftrags weisen die 
Sparkassen als Bestandteile der öffentlichen Verwaltung aus, obgleich sie sich 
im scharfen kreditwirtschaftlichen Wettbewerb mit zivilrechtlichen Gestaltungs-
formen selbständig behaupten müssen. Gelten in einem marktwirtschaftlichen 
Aktionsfeld für sämtliche Anbieter von Bankleistungen zunächst weitgehend glei-
che Rahmenbedingungen, so ist zu fragen, worin sich Sparkassen institutionell 
von Privat- und auch Genossenschaftsbanken begriffsbildend unterscheiden. Als 
Gesamtheit exklusiv für Sparkassen geltender Rechtsnormen bilden die Landes-
sparkassengesetze die eigentliche „Sparkassenverfassung“, welche sich aus den 
„Strukturprinzipien“ in Form von Grundsatznormen, die dauerhaft bzw. jedenfalls 
von längerer Dauer als begriffsbildende Qualifikationsmerkmale von Sparkassen 
anzusprechen sind. Hierzu zählen der „öffentlichen Auftrag“, die sparkassenge-
setzliche „Gemeinnützigkeit“, das „Regionalprinzip“ als auch die „kommunale 
Bindung“ der Sparkassen.

Die Untersuchung versucht gleichsam die historische als auch zeitgeschicht-
liche Entwicklung dieser Strukturprinzipien in ihrem jeweiligen Bedeutungsge-
halt, aber auch in Bezug auf vorhandene Interdependenzen für das sparkassen-
rechtliche Regelungssystem im Zeitraum der Bundesrepublik Deutschland zu 
analysieren. Sowohl die verfassungsrechtliche Ableitung des einfachgesetzlichen 
Landessparkassenrechts als auch die Bewährung dieser Normen in unterschied-
lichen Entwicklungsphasen lassen einen systematischen Regelungszusammen-
hang erkennen, der eine Fundierung des Sparkassenrechts für die Gegenwart und  
für die Zukunft sichern kann. Dies gilt verstärkt unter einem fortschreitenden 
europarechtlichen Einfluss, welcher nach einer Bekräftigung der Sparkassencha-
rakteristika verlangt. 

Die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster nahm die Arbeit im Sommerse-
mester 2021 als Dissertation an. Das Rigorosum fand am 11. 08. 2021 statt. Recht-
sprechung und Lehre sind mit Stand 01. 02. 2021 berücksichtigt.

Mein besonderer Dank richtet sich an meinen Doktorvater Herrn Universitäts-
professor. Dr. iur. Dr. rer. publ. Markus Thiel, der mich in den vergangenen Jahren 
vorbildlich und umfassend betreut hat. Seine Anregungen und Hinweise trugen 
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sehr maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss des Vorhabens bei, wobei er mir 
alle wissenschaftlichen Freiheiten offenhielt.

Den zügigen Abschluss des Promotionsverfahrens begünstigte die rasche An-
fertigung seines Erstgutachtens. Herrn Professor Dr. Christoph Görisch, Profes-
sor für öffentliches Recht an der HSPV NRW und Privatdozent an der Universität 
Münster danke ich ebenso in besonderer Weise für die Erstellung des Zweitgut-
achtens, welches trotz des Umfangs der Untersuchung zeitnah und zügig erfolgte.

Die Bearbeitung des Themas geschah über Jahre hinweg berufsbegleitend neben 
meiner Tätigkeit u. a. als Chefjurist der Kreissparkasse Köln. Nach dem plötzlichen 
Tod des früheren akademischen Betreuers zum Ende meiner juristischen Ausbil-
dung standen berufsbedingte Verpflichtungen immer stärker im Vordergrund, die 
eine durchgängige Bearbeitung teilweise unmöglich machten. In dieser Phase der 
beruflichen Fortentwicklung fühle ich mich besonders Herrn Dr. rer. pol. Hans-
Joachim Möhle, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Köln zu 
Dank verpflichtet. Fortwährend ermutigte und motivierte er mich im Sinne einer 
Förderung des Sparkassenwesens zum Abschluss der Arbeit. Die Stiftung für die 
Wissenschaft, Bonn unterstütze die aufzubringenden Druckkosten mit einem Zu-
schuss, wofür ich mich bedanke.

Ein herzliches Danke sage ich meiner lieben Ehefrau Jutta und unseren Kin-
dern Konstantin, Severin und Karolin, die mich trotz erheblicher familiärer Ent-
behrungen bei der nebenberuflichen Anfertigung stets mit viel Verständnis und 
Liebe begleiteten.

Meinen verstorbenen Eltern Hubert und Hedy Josten, die meinen Weg mit Rat 
und Tat und viel Liebe unentwegt unterstützten, bin ich zu großem Dank verpflich-
tet. Sie ermöglichten mir in vollständiger materieller Unabhängigkeit mein rechts-
wissenschaftliches Engagement in vollständiger Freiheit und Eigenverantwortung. 
Ihnen widme ich diese Arbeit.

Bergisch Gladbach, im Oktober 2021� Ralf Josten
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MBlWi	 Ministerialblatt für Wirtschaft, 1936 f.
MBLWiuA	 Ministerialblatt für Wirtschaft und Arbeit, 1901–1935
meckl-vorp	 mecklenburg-vorpommern
MI	 Minister des Innern
MinBl.	 Ministerialblätter
Mio.	 Million, Millionen
Mitt.StGB	 Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes
Mrd.	 Milliarde, Milliarden
Musa	 Mustersatzung
Musa 1927	 Mustersatzung für Sparkassen, RdErl. des Preußischen Finanzminis-

ters vom 27. 01. 1927, abgedruckt Spk 1922, S. 62 = Hahn, Handbuch 
der Preußischen Sparkassengesetzgebung, 1922, Band II, S. 282
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Musa 1953	 Mustersatzung für Sparkassen (Muster A und B), herausgegeben 
von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sparkassen- und Girover
bände e. V., Materialien zur Erneuerung des Sparkassenrechts, 
Bonn 1953, (sog. „Bonner Entwürfe“) 

n. F.	 neue Fassung
nds	 niedersächsisches
NJW	 Neue Juristische Wochenschrift
NotVO vom 05. 08. 1931	 Verordnung des Reichspräsidenten über die Spar- und Girokassen 

sowie die kommunalen Giroverbände und kommunalen Kredit
institute vom 05. 08. 1931 (RGBl. I S. 429, 434)

NPD	 Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Nr.	 Nummer
NVwZ	 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
nw	 nordrhein-westfälisch / es
nw AVV 1971	 Allgemeine Verwaltungsvorschriften  – AVV  – zum Sparkassen-

gesetz (SpkG), RdErl. des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr vom 25. 03. 1971 – II- A/1 – 182 – 56 – 19/71 (MBl. 
NW. S. 853)

nw AVV 1991	 Bekanntmachung der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz – SpkG –, RdErl. des 
Finanzministeriums vom 11. 06. 1991 – SB – 3130 – 2 – II B 1, (MBl. 
NW. S. 1186)

nw AVV 1991	 Bekanntmachung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften – AVV –  
zum Sparkassengesetz (SpkG), RdErl. des Finanzministeriums vom 
11. 06. 1991 – SB -3130 – 2 – II B 1 – (MBl. NW. S. 1186)

nw AVV 1994	 Bekanntmachung der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG), RdErl. des 
Finanzministeriums vom 21. 11. 1994 – SK 10-05-2.1 – III B 2 –, 
(MBl. NW. S. 1492)

nw AVV 2009	 Neufassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften  – AVV  – 
zum Sparkassengesetz (SpkG), RdErl. des Finanzministeriums vom 
27. 10. 2009 MBl. NW. S. 520)

nw GO 1994	 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Bekannt
machung der Neufassung vom 14. 04. 1994 

nw LVerf	 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. 06. 1950 
(GV. NW. S. 127); letzte Änderung Art. 1 Gesetz vom 11. 04. 2019 
(GV. NRW. S. 202) 

nw Musa 1958	 Mustersatzung für Sparkassen in Nordrhein-Westfalen (GV. NW. 
1958, S. 111) 

nw Musa 1970	 Mustersatzung für die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen, RdErl. 
des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 
01. 09. 1970 – II / A1 – 162 – 59 – 60/70 – (MBl. NW. S. 1675, ber. 
MBl. NW. 1971 S. 479 – SMBl. NW. 764 

nw SpkG 1958	 Gesetz über die Sparkassen sowie über die Girozentralen und Spar-
kassen- und Giroverbände (Sparkassengesetz) vom 07. 01. 1958 (GV. 
NW. 1958, S. 5)

nw SpkG 1970	 Gesetz über die Sparkassen sowie über die Girozentralen und Spar-
kassen- und Giroverbände (Sparkassengesetz – SpkG –) in der Fas-
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sung der Bekanntmachung vom 10. 07. 1970 (GV. NW. S. 604), ge-
ändert durch Gesetz vom 02. 03. 1971 (GV. NW. S. 52)

nw SpkG 1994/95	 Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes und über den Zu-
sammenschluß der Sparkassen- und Giroverbände vom 08. 03. 1994 
(GV. NW. S. 91) – Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes 
über die Sparkassen sowie über die Girozentrale und Sparkassen- 
und Giroverbände (Sparkassengesetz – SpkG –) vom 25. 01. 1995 
(GV. NW. S. 91)

nw SpkG 2002	 Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Sparkassen 
sowie über die Landesbank Nordrhein-Westfalen und Sparkassen- 
und Giroverbände (Sparkassengesetz – SpkG –) vom 18. 10. 2002 
(GV. NW. S. 497)

nw SpkG 2004	 Gesetz über Sparkassen sowie über Sparkassen- und Giroverbände 
(Sparkassengesetz  – SpkG –); Bekanntmachung der Neufassung 
vom 10. 09. 2004 (GV. NW. S. 521)

nw SpkG 2008	 Gesetz zur Änderung aufsichtsrechtlicher, insbesondere sparkas-
senrechtlicher Vorschriften vom 18. 11. 2008, Artikel 1 Sparkas-
sengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG –), (GV. 
NW. 2008 S. 696) 

nw SpkVO 1970	 Verordnung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(Sparkassenverordnung – SpkVO –) vom 01. 09. 1970 (GV. NW. S. 692)

nw SpkVO 1988	 Bekanntmachung der Neufassung der Verordnung über den Betrieb 
und die Geschäfte der Sparkassen (Sparkassenverordnung – SpkVO –)  
vom 08. 11. 1988 (GV. NW. S. 461)

nw SpkVO 1990	 Erste Verordnung zur Änderung der Sparkassenverordnung vom 
15. 08. 1990 (GV. NW. S. 429)

nw SpkVO 1991	 Zweite Verordnung zur Änderung der Sparkassenverordnung vom 
21. 11. 1991 (GV. NW. S. 447)

nw SpkVO 1992	 Dritte Verordnung zur Änderung der Sparkassenverordnung vom 
16. 12. 1992 (GV. NW.  S. 517)

nw SpkVO 1995	 Verordnung zur Regelung des Geschäftsrechts und des Betriebes 
der Sparkassen in Nordrhein-Westfalen (Sparkassenverordnung – 
SpkVO) vom 15. 12. 1995 (GVBl. S. 1255)

nw SpkVO 1995	 Verordnung zur Regelung des Geschäftsrechts und des Betriebs 
der Sparkassen in Nordrhein-Westfalen (Sparkassenverordnung – 
SpkVO –) vom 15. 12. 1995 (GV. NW. S. 1253) 

nw SpkVO 31. 08. 1988	 Vierte Verordnung zur Änderung der Sparkassenverordnung vom 
31. 08. 1988 (GV. NW. S. 378)

NW / NRW	 Nordrhein-Westfalen
NWVBl.	 Nordrhein-Westfälische Verwaltungsblätter
o. J.	 Ohne Jahresangabe
o.V.	 ohne Verfasserangabe
OECD	 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(Organization for Economic Cooperation and Development)
OLG	 Oberlandesgericht
OSGV	 Ostdeutscher Sparkassen- und Giroverband
ÖTV-Presse	 Zeitschrift der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und 

Verkehr
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OVG	 Oberverwaltungsgericht
OVGE	 Amtliche Entscheidungssammlung des Oberverwaltungsgerichts
pr	 preußisch / es
pr GS	 Preußische Gesetzessammlung
pr MBliV	 Ministerial-Blatt für die Preußische innere Verwaltung, 1840–1935
pr Musa 1932	 Mustersatzung für Sparkassen (gemäß RdErl. des Preußischen Mi-

nister des Innern, des Preußischen Finanzministers vom 26. 08. 1932 
(MBliV S. 853)

pr SpkRegl 1838	 Reglement, die Einrichtung des Sparkassenwesens betreffend vom 
12. 12. 1838 (pr GS 1839, S. 5) 

pr SpkVO 1932	 Verordnung über die Sparkassen sowie die kommunalen Girover-
bände und kommunale Kreditinstitute vom 20. 07. / 04. 08. 1932 (pr 
GS 1932 S. 241, 275)

PrOVG	 Preußisches Oberverwaltungsgericht
RdErl.	 Runderlass
RechKredV	 Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute
RegBl.	 Regierungsblatt
RegE	 Regierungsentwurf
resp.	 respektive
RG	 Reichsgericht
RGBl.	 Reichsgesetzblatt
RGZ	 Amtliche Entscheidungssammlung des Reichsgerichts in Zivilsachen
rhld pfz	 rheinland-pfälzisch / es
RL	 Rücklagen
RM	 Reichsmark
Rn.	 Randnummer
RR	 Rechtsprechungsreport
Rs.	 Rechtssache
RSGV	 Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
RSP	 Recht der Sparkassenpraxis
S.	 Seite
SA	 Sachsen-Anhalt
saarl	 saarländisches
Saarl.	 Saarland
sächs	 sächsische
Sachs. / sächs.	 Sachsen / sächsische(r)
sachs-anhalt	 sachsen-anhaltinische
SächsVBl.	 Sächsische Verwaltungsblätter
schl hol	 Schleswig-holsteinisches
SFV-Gesetz	 Gesetz über den Sachsen-Finanzverband in der Fassung von Arti-

kel 1 des Gesetzes zur Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Kre-
ditinstitute im Freistaat Sachsen einschließlich der Sächsischen 
Aufbaubank GmbH vom 03. 05. 1999 (GVBl. S. 190)

SGB-AT	 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) – allgemeiner teil – Arti-
kel I des Gesetzes vom 11. 12. 1975 (BGBl. I S. 3015), letzte Fassung 
vom 12. 06. 2020 (BGBl. I S. 1248)

Slg:	 Sammlung
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SMBl. NW.	 Sammlung des bereinigten Ministerialblatts für das Land Nord-
rhein-Westfalen 

sog.	 sogenante / r
Spk.	 Zeitschrift des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes 
SpkG	 Sparkassengesetz
SpkG Hess.	 Hessisches Sparkassengesetz i. d. F. vom 24. 02. 1991 (GVBl. I. S. 78),  

zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 06. 2002 (GVBl. I S. 260)
SpkG Nds.	 Sparkassengesetz für das Land Niedersachsen (NSpG) vom 06. 07. ​

1962 (GVBl. S. 77) i. d. F. der Bekanntmachung vom 20. 08. 1990 
(GVBl. S. 422), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. 04. 1996 
(GVBI. S. 82)

SpkO	 Sparkassenordnung
SpkVO	 Sparkassenverordnung
StB	 Steuerberatung (Zeitschrift)
Tz.	 Textzeichen
u. a.	 und andere
v.	 von
VerfGH	 Verfassungsgerichtshof
VerfGH	 Verfassungsgerichtshof
VerwArch.	 Verwaltungsarchiv
VG	 Verwaltungsgericht
VGH	 Verwaltungsgerichtshof
VGHE	 Amtliche Entscheidungssammlung des Verwaltungsgerichtshofs
vgl.	 vergleiche
Vorbem.	 Vorbemerkung
VuR	 Verbraucher und Recht (Zeitschrift)
VVDStRL	 Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechts-

lehrer
WestLB	 Westdeutsche Landesbank-Girozentrale
WiVerw	 Wirtschaft und Verwaltung
WLSGV	 Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband
WM	 Wertpapier-Mitteilungen
z. B.	 zum Beispiel
ZBB	 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZfgK	 Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
ZGR	 Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR	 Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
Ziff.	 Ziffer
ZinsO	 Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- und Sanierungsrecht
ZIP	 Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis
ZKA	 Zentraler Kreditausschuss
ZKG	 Gesetz über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den 

Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskon-
ten mit grundlegenden Funktionen (Zahlungskontengesetz – ZKG) 
vom 11. 04. 2016 (BGBl. I S. 720) zuletzt geändert durch Art. 14 
Abs. 5 des Gesetzes vom 17. 07. 2017 (BGBl. I S. 2446)

ZögU	 Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen
ZPO	 Zivilprozessordnung
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ZRP	 Zeitschrift für Rechtspolitik
ZVI	 Zeitschrift für Verbraucher- und Privatinsolvenzrecht
Zweitbearb.	 Zweitbearbeitung



Einleitung

A. Problemstellung und Motivation

Als „Sonderform der Bank“ sind Sparkassen als Kreditinstitute eigener Art1 
anzusprechen, die mittels einer „Doppelnatur“2 als öffentlich-rechtliche Anstalt 
verfasst sind und als privatrechtlich agierendes Kreditinstitut im bankwirtschaft-
lichen Wettbewerb unternehmerisch konkurrieren. Die Motivation zu dieser Unter-
suchung besteht darin, die typbildenden Besonderheiten der Sparkassen im zeit-
geschichtlichen Ablauf in ihrer rechtsförmlichen Verfassung gegenüber anderen 
Kreditinstituten herauszuarbeiten und auf ihren Bestand, aber auch ihre Sinnhaf-
tigkeit für Gegenwart und Zukunft zu überprüfen. 

Die exklusive Rolle der Sparkassen interessiert, weil sich der intensive Wettbe-
werb innerhalb der deutschen Kreditwirtschaft strukturell durch eine Formation 
der Institute kennzeichnet, die nach ihrer Grundausrichtung in drei große Grup-
pen zugeordnet werden können.3 Während man die Gruppe der privaten Banken 
als „gewinnorientiert“ und diejenige der genossenschaftlich verfassten Institute 
als „mitgliederorientiert“ qualifiziert, grenzt man die Sparkassen zusammen mit 
anderen öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten als „aufgabenorientiert“ ab. Auf 
Grundlage dieser unterschiedlichen Ausrichtungen kennzeichnet sich der für 
die bundesdeutschen Verhältnisse typische „Gruppenwettbewerb“ innerhalb der 
Kreditwirtschaft,4 dem man als „Aktivposten unserer Bankenstruktur“ besondere 
Effizienz zuschreibt5 was zum Teil nachdrücklich bestritten wird.6 Obwohl die 
Sparkassen wie alle anderen Kreditinstitute gleichfalls mit den Mitteln des Privat-
rechts am Markt nach marktwirtschaftlichen Regeln wettbewerblich konkurrieren, 
grenzen sie dennoch ihre Ausrichtung auf spezifische öffentliche Aufgaben von 
anderen Wettbewerbsteilnehmern ab. Sparkassen agieren eben nicht mit hoheit-
lichen Handlungsformen, wie sie etwa die behördliche Verwaltung nutzt, sondern 
haben sich im Bankgeschäft unternehmerisch zu bewähren.

	 1	BVerwG, DVBl. 1972, 780 (781); OVG Münster, DVBl. 1980, 70 = Weides / Bosse, Recht-
sprechung zum Sparkassenrecht, Band I, S. 522 (525).
	 2	Kirchhof, DVBl. 1983, 921; Stern / Nierhaus, Das Regionalprinzip im öffentlich-recht-
lichen Sparkassenwesen, 1991, S. 149; Fischer, Reinfrid, in: Festschrift von Unruh, 1983, 
S. 835 ff.
	 3	Etwa Geiger, in: HWS Bd. 4, S. 151–153.
	 4	Vgl. nur Geiger, Bankpolitik, 1975, S. 86.
	 5	Geiger, Bankpolitik, ebenda.
	 6	Von den Kritikeren des „Gruppenwettbewerbs“ ist insbesondere anzuführen: Möschel, 
Privatisierung als öffentliche Aufgabe, in: Ipsen (Hrsg.) Sparkassen im Wandel, 1993, S. 117 
(129).
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Ausweislich des Preußischen Sparkassenreglements 1838, das als erstes Spar-
kassengesetz auf deutschem Boden als „Rahmengesetz“7 erging,8 waren die Spar-
kassen bis zu ihrer rechtlichen Verselbständigung im Zuge der Bankenkrise 1931 
unselbständige Einrichtungen der Kommunen und Einrichtungen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge.9 Diese Zugehörigkeit zur kommunalen Wirtschaft endete auch 
nicht im Zuge der Bankenkrise 1931 mit ihrer Verselbständigung zu rechtsfähigen 
Anstalten öffentlichen Rechts, da sie in kommunaler Trägerschaft der Kommune 
verblieben. Damit ergeben sich gegenüber aktienrechtlich oder auch genossen-
schaftsrechtlich verfassten Kreditinstituten gravierende Unterschiede, die aus den 
unterschiedlichen Unternehmenszielsetzungen folgen oder auch auf diese zurück-
wirken und heutzutage die vorherrschende Bankenstruktur des deutschen Kredit-
wesens mitprägen. Agieren damit die Anbieter bankwirtschaftlicher Leistungen 
auf dem bundesdeutschen Markt in sehr unterschiedlichen Rechtsformationen, 
interessiert hierbei die funktionale Rolle der Sparkassen, die sich insbesondere in 
ihrer rechtlichen Verfasstheit dokumentiert. Stellung und Funktion von Sparkassen 
sind das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der nunmehr über 200 Jahre an-
dauert. Das Sparkassenwesen, geprägt und manifestiert durch das Landessparkas-
senrecht, unterstand seit dem Zweiten Weltkrieg mehrfachen Schlüsselereignissen, 
die nicht nur zu einer Revision der strukturellen Grundlagen und Anpassungen 
des Sparkassenrechts führten, sondern zum Teil die Existenz von Sparkassen ge-
nerell in Frage stellten.

Derartige in der Rechtsnormgeschichte festzustellende Zäsuren und Einschnitte 
sollen vorliegend auf ihre Auswirkungen auf die Strukturprinzipien der Sparkas-
senverfassung, aber auch auf die damit zusammenhängenden geschäftsrechtlichen 
Modifikationen untersucht werden. Beschränkt sich diese Untersuchung grund-
sätzlich auf den Zeitraum nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, 
wird damit „nur“ eine „Spätphase“ des Sparkassenrechts betrachtet. Ausgehend 
vom Erlass der Preußischen Sparkassenreglements im Jahre 1838, als ersten öf-
fentlich-rechtlichen Sparkassengesetz auf deutschem Boden, blickt das Spar-
kassenrecht somit auf einen über 180jährige Bestand zurück, der wesentlich von 
preußisch-rechtlichen Grundlagen geprägt wurde.10 Das Preußische Sparkassen-

	 7	Die Anlage als „Rahmengesetz“ sollte ausdrücklich Raum für die neuzeitliche Ent-
wicklung geben, DSGV (Hrsg.), Die Deutsche Sparkassen- und Giroorganisation, 1935, S. 5; 
Kleiner, E. E., 12. Dezember 1838–1938 – Das preußische Sparkassenreglement, DSpkZ vom 
13. 12. 1838 S. 1.
	 8	Das pr SpkRegl 1838 (pr GS 1839, S. 5) gründete auf den Prinzipien der kommunale Zu-
ordnung und Dezentralisation, der Hilfe und Fürsorge für „das Bedürfnis der ärmeren Klasse“ 
(Ziff. 4 c pr SpkRegl 1838) und der Gemeinnützigkeit; Mura, Bankhistorisches Archiv 1983, 
3 (4). Zur historischen Normgeschichte des pr SpkRegl 1838 siehe Trende, Geschichte der 
deutschen Sparkassen, 1957, S. 103 ff.
	 9	BVerfGE 75, 192 = NVwZ 1987, 879 (880).
	 10	Das OVG Saarlouis, Urteil vom 18. 12. 1969, – I R 84/68 –, DöV 1970, 610 = Weides /  
Bosse, Rechtsprechung zum Sparkassenrecht, Band I, S. 536 (545) bezeichnete den Einfluß 
des preußischen Rechts für die Gesamtentwicklung als „symptomatisch“.
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reglement 1838 blieb in Nordrhein-Westfalen bis 1958 in Geltung und wurde wäh-
rend dieser formellen Geltungsdauer durch ministerielle Erlasse fortgeschrieben. 
Die Sparkassen bezogen ihre Rechtsgrundlagen aus der jeweiligen Sparkassen
satzung, die als oktroyierte Satzungen durch die oberste Sparkassenaufsichts
behörde verbindlich vorgegeben wurde.11 Eine herausragende Bedeutung entfal-
tete dabei die zur Bewältigung der Bankenkrise 1931 geschaffene Kodifikation 
in Gestalt der preußischen Mustersatzung 193212, die sämtliche Regelungsgehalte 
des Sparkassenrechts in Preußen vereinheitlichte13 und zum Regelungsvorbild der 
„Erneuerung des Sparkassenrechts“ nach dem Zusammenbruch des nationalsozia-
listischen Regimes in der Bundesrepublik Deutschland wurde.14 Nicht nur die in 
die Frühphase der Bundesrepublik hineinreichende Geltung, vor allem die damit 
verbundene Rezeption preußisch-rechtlicher Vorschriften in das restrukturierte 
Sparkassenrecht gebieten es, diese Ursprünge angemessen zu berücksichtigen. 
Die Analyse des hier gewählten bundesrepublikanischen Untersuchungszeitraums 
von über 70 Jahren kann sicher nicht durchgängig mit dem Adjektiv „historisch“ 
Bezeichnung finden. Verlangt man, dass für eine „historische“ Abhandlung Zeit-
räume erfasst werden, die länger als ein Lebensalter einer natürlichen Person 
zurückliegen, handelt es sich hier überwiegend um eine „zeitgeschichtliche“ Be-
trachtung, die nicht minder Aufschluss über den materiell-rechtlichen Regelungs-
gehalt des aktuellen Sparkassenrechts geben kann. Leistung und Erkenntnisgewinn 
einer situativ-zeitbezogenen Untersuchung durch Fakten, Darstellung, Analyse und 
Interpretation von Entwicklungsprozessen liegt in der Feststellung einer zeitge-
schichtlichen Kontinuität zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.15 Die 
Bedeutung der Sparkassengeschichte erstreckt sich besonders für das Sparkassen-
recht auf einen Erklärungszusammenhang zwischen dem jeweiligen Rechtszustand 
in konkreten Bewährungslagen und Krisen.16 Der gegenwärtige Rechtszustand baut 
auf der Vergangenheit auf; richtige oder falsche Weichenstellungen der Vergangen-
heit wirken in die Gegenwart und auch die Zukunft hinein.17

	 11	Vgl. für die pr Musa 1932: § 15 Abs. 1 pr SpkVO, Verordnung über die Sparkassen sowie 
die kommunalen Giroverbände und kommunalen Kreditinstitute vom 20. 07./04. 08. 1932 (pr 
GS S. 241, 275); abgedruckt bei Perdelwitz / Fabricius / Kleiner, S. 69 ff.
	 12	Mustersatzung für Sparkassen vom 26. 08. 1932 (MBliV S. 853) i. d. F. vom 27. 12. 1934 
(MBlWiA 1935, S. 2), abgedruckt bei Perdelwitz / Fabricius / Kleiner, S. 82 ff. und grundlegend 
kommentiert.
	 13	Perdelwitz / Fabricius / Kleiner, S. 162.
	 14	Grundlegend für die gesamte weitere Entwicklung des Sparkassenrechts: Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Sparkassen- und Giroverbände und Girozentralen e. V. (Hrsg.), Materialien 
zur Erneuerung des Sparkassenrechts, Bonn 1953.
	 15	Mura, Entwicklungslinien der deutschen Sparkassengeschichte, 1987, S. 19.
	 16	Ein herausragendes Beispiel für eine methodische Deduktion aus der Rechtshistorie bil-
dete der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Grundrechtssubjektivität von 
Sparkassen: BVerfGE 75, 192 (197 f.) = NVwZ 1987, 879 (880).
	 17	Mura, Entwicklungslinien der deutschen Sparkassengeschichte, 1987, S. 22.


